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Sehr geehrte Frau Weber, 


die SPD-Fraktion bittet Sie, den folgenden Änderungsantrag zur Beratung und             


Beschlussfassung zu TOP 2 am 03.07.2023 im Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und 


Soziales vorzulegen: 


 


Änderungsantrag: 


 


§ 2 Zusammensetzung und Bildung 


(1) Der Jugendbeirat setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, die folgendermaßen 


bestimmt werden:  


a) drei Mitglieder werden von der Gemeindevertretung benannt   


b) ein Mitglied wird vom Gemeindevorstand benannt   


c) ein Mitglied wird vom Vereinsring benannt 


neu: 


…, die von den Jugendlichen in einer Vollversammlung oder einer Internetabstimmung 


gewählt werden. 


 


(3) Die Mitglieder des Jugendbeirates werden für die Dauer von zwei Jahren benannt. 


Die Fraktionen in der Gemeindevertretung, der Gemeindevorstand und der Vereins-


ring benennen für ihre Vertreter im Jugendbeirat Stellvertreter. 


neu: 


…gewählt. 


 


An die 
Vorsitzende 
des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Soziales 
Frau Ina Weber 
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(4) Scheidet ein Mitglied des Jugendbeirates aus, rückt nach, wer von verbliebenen Ju-


gendlichen, die sich zur Wahl gestellt hatten, die meisten Stimmen auf sich vereinen 


konnte. 


 


§ 4 Erste (konstituierende) Sitzung des Jugendbeirates  


Die konstituierende Sitzung des Jugendbeirates findet spätestens vier Wochen nach 


der Benennung der Mitglieder statt. 


neu: 


…Wahl 


 


§ 6 Geschäftsordnung 


 


neu:  


(1) Die Sitzungen des Jugendbeirates sind nichtöffentlich. 


Die Absätze (1) bis (5) ändern sich entsprechend zu (2) bis (6). 


 


Begründung: Die von uns favorisierten offeneren Formen der Beteiligung (Vollver-


sammlungen, projekt- und themenorientiertes Engagement) fanden 2021 im Aus-


schuss für Jugend, Sport, Kultur und Soziales keine Mehrheit. Ob ein Beirat der beste 


Weg zu einer regen Beteiligung von Jugendlichen ist, wird am Ende erst der Praxistest 


ergeben. Da die Einrichtung eines Beirates aber offensichtlich weiterhin mehrheitlich 


gewünscht wird, ist die SPD-Fraktion bereit, dem zu folgen.  


Die in der Satzung vorgesehene Bestimmung der Beiratsmitglieder durch Gemeinde-


vertretung, Gemeindevorstand und Vereinsring widerspricht nach unserer Auffassung 


diametral der Absicht, die Jugendlichen angemessen zu beteiligen und an demokrati-


sche Entscheidungsprozesse heranzuführen. Den Jugendlichen muss ohne Wenn und 


Aber das Recht auf selbst gewählte Vertreterinnen und Vertreter eingeräumt werden. 


 


Mit freundlichen Grüßen  


 


Wilhelm Dietzel 


Fraktionsvorsitzender 


 








Niederschrift 
 


über die 13. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Soziales 
 am Montag, den 03.07.2023 


20.00 Uhr, Martin-Luther-Haus, Martin-Luther-Platz 1 
 
 
 
Beginn:  20:00 Uhr  
Ende:  21:20 Uhr 
 
 
 
 
Anwesende Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Soziales  
 
Ina Weber, Vorsitzende 
David Eller, Stellvertreter 
Alexander Kovacsek 
Alexander Haug  
Miriam Piljic 
 
Anwesende Mitglieder der Gemeindevertretung nach § 62 Abs. 4 HGO 
 
Ursula Dietzel, Gemeindevertretervorsitzende 
 
 
 
Anwesende Sachverständige nach § 62 Abs. 6 HGO 
 
-/- 
 
 
 
Anwesende Mitglieder des Gemeindevorstandes 
 
Michael Göllner, Bürgermeister 
Andreas Dietzel, 1. Beigeordneter 
Helmut Kropp, Beigeordneter 
Sigrun Krauch, Beigeordnete 
Karin Schäfer, Beigeordnete 
 
 
Es fehlten entschuldigt 
 
-/-  
 
 
 
 
Es fehlten unentschuldigt 
 
-/- 
 
 
 
 
 
Zeit, Ort und Tagesordnung waren vor der Sitzung öffentlich bekanntgemacht worden. Gegen die 
ordnungsgemäße Einladung wurden keine Einwendungen erhoben. Die Vorsitzende stellte die 
Beschlussfähigkeit bei Beginn der Sitzung fest. 
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Tagesordnung: 


1.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 12. Sitzung am 22.05.2023 des Ausschusses für 
Jugend, Sport, Kultur und Soziales 
 


2.  Satzung des Jugendbeirates der Gemeinde Hammersbach  
Antrag Gemeindevorstand  


 
3.  Verschiedenes 
 
Die Verhandlungen fanden in öffentlicher Sitzung statt.  
 
Zu Punkt 1. der Tagesordnung: 
 
Einwendungen gegen die Niederschrift über die 12. Sitzung am 22.05.2023 des Ausschusses für 
Jugend, Sport, Kultur und Soziales liegen nicht vor.   
 
 
 
Zu Punkt 2. der Tagesordnung: 
 
Satzung des Jugendbeirates der Gemeinde Hammersbach  
Antrag Gemeindevorstand  
 
Die SPD-Fraktion legt einen Änderungsantrag zur Beratung und Beschlussfassung zu TOP 2 vor  
(s. Anlage)  
 
Abstimmung über den Änderungsantrag:  
 
Dafür: 2   Dagegen:  3   Enthaltungen: 0 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Satzung des Jugendbeirates der Gemeinde Hammersbach wird beschlossen.  
 
Abstimmung:  
 
Dafür: 3   Dagegen:  0   Enthaltungen:  2 
 
 
 
Zu Punkt 3. der Tagesordnung: 
 
Verschiedenes  
 
Bürgermeister Michael Göllner berichtet:  


• Aktuelle Situation in den Kindertagesstätten und verteilt an die Ausschussmitglieder ein 
Handout  


 
Alexander Kovacsek: 


• Anfrage personelle Engpässe/ KiföG eingehalten: 
- siehe Anlage  


 
 
 
 
Ina Weber        Schutt  
Vorsitzende       Schriftführerin 





		Anwesende Sachverständige nach § 62 Abs. 6 HGO






Gab es Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der Leitung der Kinderbetreuungseinrichtungen und 
dem Rathaus? Wenn ja, welche?  
Welche Probleme wurden dem Rathaus nicht oder mit zeitlicher Verspätung bekannt? 
 


• Wie in der Ausschusssitzung dargestellt, gibt es immer mal wieder zwischen Kindergartengruppe 
/ Leitung / Verwaltung auf der einen Seite und Eltern auf der anderen Seite das Problem, dass 
Sachverhalte unklar bleiben. Dies wird es immer geben und gab es immer und es wird immer 
versucht, dies zu verbessern, wenn zu Tage tritt, dass Dinge zwischen den einzelnen Ebenen 
unklar sind. 


 
Gibt es in den Betreuungseinrichtungen der Gemeinde ein Problem mit Schimmelbildung? 
 


● Nein 
 
 
Wie oft kam es 2023 vor, dass nur eine Erzieherin/Erzieher alleine ihre/seine Gruppe betreute? 
 


• Wenn eine Erziehern oder ein Erzieher krank oder im Urlaub ist, kommt es immer wieder vor, 
dass Gruppen nur mit einer Person besetzt sind. Bei längerem Ausfall wird versucht mit Springern 
/ Aushilfen wieder eine Doppelbesetzung zu gewährleisten. 


• Im Notfall werden Gruppen zusammengelegt. 


 
 
Soweit Unfälle etc. eintreten, welche Haftungsfolgen können entstehen? 
 


• Das ist pauschal nicht zu beantworten.  
Grundsätzlich gilt es, die Vorgaben einer Mindestbesetzung einzuhalten. Ist dies nicht möglich, 
muss eine Meldung an den Kreis erfolgen.  
 
In den vergangenen drei Jahren erfolgte keine Meldung an den Kreis nach Notfallplan, 
personelle Engpässe (Unterscheidung von kurzfristigen Personellen Engpässen / langfristigen 
Personellen Engpässen, welche eine Unterschreitung von Kifög bedeuten würden) 
Es gilt: Ab 3tem Lebensjahr = 1 Erzieherin = 12,5 Kinder  
Nach Notfallplan reicht es, wenn z. B. Praktikanten, Servicekraft in der Gruppe ist, wichtig dass 
weitere Erzieher/in im Haus ist. 
Es liegt im Ermessen der Leitung oder des Trägers, zu entscheiden, ob eine Hilfsperson (ggfls. 
Nichtfachkraft) zugetraut wird, für einen absehbaren Zeitraum eine bestimmte Kinderanzahl mit  
zu betreuen. Es gilt also: Personelle Engpässe können intern gelöst werden z.B. durch 
Springer/Vertretungsregelungen. Nur wenn besondere Ereignisse auftreten (Kündigungs- oder 
Krankheitswelle) muss dies an den Kreis gemeldet werden. 







Wenn also ein Träger nicht mehr in der Lage ist, eine auf lange Sicht gesehene Unterschreitung 
von Kifög und die Qualität der Einrichtungen zu gewährleisten.  
 
 


Gibt es Mitteilungen der Erzieherinnen und Erzieher an das Rathaus, dass die Arbeitsbelastung zu 
hoch ist? Wenn ja, wann und in welcher Form? Wie wurde mit den Mitteilungen umgegangen? Wie 
viele Erzieherinnen/Erzieher haben solche Mitteilungen erklärt.  
 


● Ja, vier Personen haben eine Überlastungsanzeige gestellt. Diese liegen dem Gemeindevorstand 
vor. 


● GEVO hat Leitung um Stellungnahme gebeten. 
● Verwaltung hat schon seit Dezember 2022 dauerhaft Stellenausschreibung für Erzieher und 


Hilfskräfte geschaltet. 
● Im Januar 2023 wurde vom Gesetzgeber der Personalschlüssel Kifög und KiQuG weiterhin erhöht, 


das bedeutet, dass im Stellenplan 2024 mehr unbefristete Stellen eingestellt werden müssen! Um 
die diesjährigen Engpässe besser abfedern zu können, die erweiterten Öffnungszeiten (bis 18 Uhr 
sieht Gesetzgeber so nicht vor), mehr Kinder mit Schwierigkeiten, Urlaub- und Krankheit und die 
neuen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. 


● Zusätzlich sollte eine teilweise freigestellte Hausleitung in der Kinderburg eingestellt werden. 
 
 
Was tut die Gemeinde, um die Erzieherinnen und Erzieher zu unterstützen? Welche Verbesserungen 
konnten durch die Maßnahmen erzielt werden? 
 


● Beschäftigung von Hilfskräfte. 
● z. B. Obstkorb, Wasser, EBike-Leasing, Privatezusatzversicherung 
● Tarifvertrag bietet zusätzliche 4 Regenerationstage und 130 Euro monatlich 
● Motivationstraining/ Kommunikationskultur dereit in der Planung wird voraussichtlich im 


September beginnen 
● Supervisionen 


 
 
Bestand in Bezug auf die Brandmeldeanlage in den Einrichtungen eine Gefahrensituation? Sind alle 
Räumlichkeiten mit Rauchmeldern ausgestattet? Wie kam es zu der Verunsicherung um die 
Brandmeldeanlage?  
 
Stellungnahme Bauamt: 
Für die Einrichtungen bestehen keine bauaufsichtlichen Auflagen zur Errichtung einer Brandmeldeanlage. 
Die vorhandenen Anlagen sind abgekündigt (keine Ersatzteile mehr lieferbar). 
Die Anlage in der Kinderburg, ich gehe davon aus das diese gemeint ist, war nicht außer Betrieb. Nur 
einzelne Melder waren ohne Funktion. Wenn ein Melder auslöst, lösen die anderen Melder auch aus, da 
diese funkvernetzt sind. Es waren einige Melder defekt und diese wurden demontiert, und konnten nicht 







ersetzt werden, da die Anlage abgekündigt war. Hier wurden Rauchmelder als Einzellösungen montiert. 
Sobald die Anlage in der Kinderburg/U3 erneuert wurde, werden wir die nicht mehr funktionierenden 
Melder in dem Kinderhaus, aus den Resten der Altanlage aus der Kinderburg tauschen. 
Warum es zu der Verunsicherung um die Brandmeldeanlage kam, kann man leider nicht sagen. Vielleicht 
hat es damit zu tun, dass durch den Ein- Auszug aus dem Büro, indem sich auch die Anlage befindet, 
einige Kabel direkt unter der Anlage, auf dem Boden lagen. Diese Kabel waren jedoch nicht von der 
Anlage, sondern Routerkabel, Switch und Datenkabel. Diese wurden von Herrn Altenburg geordnet. 
Der Auftrag für die neue Brandmeldeanlage ist erteilt und die Ausführung soll bis zur 35.KW fertig sein, 
vorausgesetzt die Anlage ist lieferbar. 
 
 
 
Von den Eltern wird teilweise eine schlechte Kommunikation moniert. Sind das Einzelmeinungen? Wie 
stellt sich die Situation in den Betreuungseinrichtungen dar? 
 


● Ja, das war teilweise so. 
● Es wurden verschiedene Umstellungen bereits eingeführt. 
● Es gab einzelne Personalgespräch und eine Auswertung sowie verschiedene 


Dienstbesprechungen. Aktuell wird diesbezüglich eine separate Fortbildung geplant. 
● Supervisionen, Aus- und Fortbildungen 


 
 



http://35.kw/



